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Einleitung

Gleich zwei Reformen des strafprozessualen Beweisantragsrechts aus
§ 244 StPO, die der Gesetzgeber in den vergangenen Jahren vorgenommen hat,
geben den Anlass zur vorliegenden Arbeit.

Binnen einer Legislaturperiode hat die Große Koalition aus CDU/CSU und SPD
dieses insbesondere für die Beschuldigtenseite – den Angeklagten und seine Ver-
teidigung1 – herausragend wichtige Recht mit dem „Gesetz zur effektiveren und
praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ (2017) und dem „Gesetz zur
Modernisierung des Strafverfahrens“ (2019) eingeschränkt.

Während der Gesetzgeber sich für die Vorbereitung der ersten Reform mehrere
Jahre Zeit genommen und eine Expertenkommission eingesetzt hat, ist die zweite
schon kurz darauf und ohne ein solch gründlich vorbereitendes Verfahren erfolgt.

In beiden Fällen war es in erster Linie das Anliegen des Reformgesetzgebers, die
Strafgerichte zu entlasten und das Strafverfahren zu beschleunigen. Durch die Ge-
setzesänderungen im Beweisantragsrecht sollten die Tatgerichte in die Lage versetzt
werden, späte und sukzessive Beweisantragstellungen von vornherein verhindern
bzw. gestellte Anträge leichter ablehnen zu können. Adressiert wurde damit das
(jedenfalls teilweise) als problematisch angesehene Antragsverhalten der Beschul-
digtenseite. Dieses, so die Annahme, stehe dem Ziel, die Beweisaufnahme effektiv
und zügig durchzuführen, entgegen und bereite den Gerichten unnötig viel Arbeit.2

Praktiker3 aus der Strafjustiz reagierten erwartungsgemäß vorwiegend positiv
hierauf.4 Vertreter der Anwaltschaft aber auch aus der strafrechtlichen Wissenschaft
äußerten sich hingegen überwiegend kritisch zu diesen Reformzielen und den ihrer

1 Mit dem hier gewählten Begriff des „Beschuldigten“ ist in der Regel der bereits in der
strafprozessualen Hauptverhandlung Angeklagte gemeint, er dient jedoch unabhängig vom
konkreten Verfahrensstadium als Oberbegriff für diejenige Person, gegen die sich die staats-
anwaltlichen Ermittlungen bzw. das strafgerichtliche Verfahren richtet. Sofern im Folgenden
der Begriff der „Beschuldigtenseite“ verwendet wird, umfasst dies den Beschuldigten selbst
und seine Verteidigung als beweisantragsberechtigte Verfahrensbeteiligte.

2 Vgl. MüKoStPO/Trüg/Habetha, § 244, Rn. 3i (2. Aufl. 2024).
3 Im Text wird für Personenbezeichnungen das generische Maskulinum verwendet. Dies

dient einer besseren Lesbarkeit. Die Angaben beziehen sich jedoch immer auf Angehörige
aller Geschlechter.

4 Vgl. etwa die Stellungnahme des Deutscher Richterbund e.V., Nr. 13/16 zum Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Straf-
verfahrens, S. 5; ähnlich positiv sodann Stellungnahme Nr. 15/19 des Deutscher Richterbund
e.V. zum Gesetzentwurf zur Modernisierung des Strafverfahrens aus dem Oktober 2019, S. 3.



Auffassung nach zu harten Einschnitten in das Beweisantragsrecht durch die Re-
formergebnisse.5

Deren tatsächliche Auswirkungen für die Beschuldigtenseite, die in der vorlie-
genden Arbeit besonders in den Blick genommen wird, sind derzeit nicht gänzlich
abzuschätzen. Sie sind insbesondere vom praktischen Umgang der Tatgerichte mit
den neuen Normen und der Beantwortung noch nicht abschließend geklärter Aus-
legungsfragen durch die für die Praxis maßgebliche höchstrichterliche Rechtspre-
chung abhängig. Daher kann die Frage, ob – wie einerseits befürchtet – die „Statik
des Beweisantragsrechts“ hierdurch tatsächlich „imKern insWanken“ geraten ist, da
die Einschränkungen aus der Perspektive des Beschuldigten zu weit gingen6 bzw. sie
– wie andererseits erhofft – eine angemessene Möglichkeit darstellen, um die Ef-
fektivität im Verfahren zu steigern,7 noch nicht letztgültig beantwortet werden. Mit
der vorliegenden Arbeit soll jedoch, unter Berücksichtigung der hierzu bereits er-
kennbaren Linien der Judikatur des Bundesgerichtshofs und den in der Literatur
vertretenen Auffassungen, ein Versuch unternommen werden, eine Annäherung an
eine Antwort hierauf zu finden.

A. Kurze Vorstellung der Änderungen

Im Ergebnis sind mit den beiden Reformen aus den Jahren 2017 und 2019 drei
Neuerungen eingeführt worden, die den Gegenstand dieser Arbeit bilden. Sie alle
beziehen sich allein auf die Regelungen zur Beweisantragstellung in der Haupt-
verhandlung und den Umgang des Gerichts hiermit gem. § 244 Abs. 3 und
Abs. 6 StPO.

Mit der ersten Änderung aus dem Jahr 2017 hat der Gesetzgeber die gerichtliche
Fristsetzungsbefugnis für Beweisanträge neu eingeführt. „Nach Abschluss der von
Amtswegenvorgesehenen Beweisaufnahme kann der Vorsitzende eine angemessene
Frist zum Stellen von Beweisanträgen bestimmen“, hieß es zunächst in § 244 Abs. 6

5 Vgl. etwa die Stellungnahme Nr. 35/2019 des Deutscher Anwaltsverein zum Referen-
tenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines Gesetzes zur
Modernisierung des Strafverfahrens vom Oktober 2019 sowie die Stellungnahme von Mom-
sen/Schwarze vom 7.10.2019 zum Referentenentwurf für ein Gesetz zur Modernisierung des
Strafverfahrens.

6 Vgl. in diesem Sinne etwa die Stellungnahme Nr. 35/2019 des Deutscher Anwaltsverein
zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz eines
Gesetzes zur Modernisierung des Strafverfahrens aus dem Oktober 2019, S. 13; ähnlich so-
dann auch Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 244, Rn. 93g; SSW-StPO/Sättele, § 244, Rn. 3
(bezogen auf die Reform 2019) und ähnlich kritisch u.a. KK-StPO/Krehl, Rn. 87a; Hamm,
StV 2018, 525; Börner, StV 2018, 681 (bezogen auf die Reform 2017).

7 Vgl. dazu die Stellungnahme des Deutscher Richterbundes e.V. Nr. 13/16 zum Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Straf-
verfahrens, S. 5; ähnlich positiv sodann Stellungnahme Nr. 15/19 des Deutscher Richterbund
e.V. zum Gesetzentwurf zur Modernisierung des Strafverfahrens aus dem Oktober 2019, S. 3.
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S. 2 und heißt es seit der Reform 2019 wortgleich in § 244 Abs. 6 S. 3 StPO. Für
Beweisanträge, die nach Fristablauf gestellt werden, besteht ausnahmsweise nicht
die Verpflichtung des Gerichts gem. § 244 Abs. 6 S. 1 StPO, sie durch Beschluss
innerhalb der Hauptverhandlung zu bescheiden. Dies kann erst im Urteil geschehen,
sofern nicht die Stellung des Beweisantrags vor Fristablauf nicht möglich war und
der Antragsteller die Tatsachen, die die Einhaltung der Frist unmöglich gemacht
haben, mit dem Antrag glaubhaft gemacht hat (§ 244 Abs. 6 S. 4 und 5 StPO in der
aktuellen Fassung).

Mit der Reform durch das „Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens“
(2019) hat der Gesetzgeber sodann den zuvor lediglich durch die Rechtsprechung
konkretisierten Begriff des Beweisantrags erstmals definiert. Ein Beweisantrag liegt
nach § 244 Abs. 3 S. 1 StPO in der aktuellen Fassung vor, „wenn der Antragsteller
ernsthaft verlangt, Beweis über eine bestimmt behauptete konkrete Tatsache, die die
Schuld- oder Rechtsfolgenfrage betrifft, durch ein bestimmt bezeichnetes Beweis-
mittel zu erheben und dem Antrag zu entnehmen ist, weshalb das bezeichnete Be-
weismittel die behauptete Tatsache belegen können soll.“ Demgegenüber wurde
zuvor als Beweisantrag von der herrschenden Auffassung „jedes unbedingte oder an
eine Bedingung geknüpfte Verlangen eines Verfahrensbeteiligten“ verstanden, „zum
Nachweis eines bestimmten, behaupteten Sachverhalts, der den Schuld- oder
Rechtsfolgenausspruch betrifft, durch ein bestimmtes Beweismittel Beweis zu er-
heben.“8

Zudem hat der Gesetzgeber zugleich eine Neuregelung zur Verschleppungsab-
sicht getroffen. Mit der Reform 2019 wurde die „Verschleppungsabsicht“ aus der
Auflistung der Ablehnungsgründe in § 244 Abs. 3 S. 2 Var. 6 StPO a.F. herausge-
nommen. Hier hieß es bis dahin: „Im übrigen darf ein Beweisantrag nur abgelehnt
werden, (…)wenn der Antrag zumZweck der Prozeßverschleppung gestellt ist“. Der
§ 244 Absatz 6 S. 1 StPO bestimmte, dass eine Ablehnung durch Gerichtsbeschluss
zu erfolgen habe. In § 244 Abs. 6 S. 2 StPO in der aktuellen Fassung wurden die
vorher nicht normierten Tatbestandsmerkmale der „Verschleppungsabsicht“ und die
Verfahrensweise des Gerichts im Falle des Vorliegens dieser Voraussetzungen ge-
regelt. Einer Ablehnung durch Beschluss (§ 244 Abs. 6 S. 1 StPO) bedarf es dem-
nach nicht mehr, „wenn die beantragte Beweiserhebung nichts Sachdienliches zu
Gunsten des Antragstellers erbringen kann, der Antragsteller sich dessen bewusst ist
und er die Verschleppung des Verfahrens bezweckt“. Die Verfolgung anderer ver-
fahrensfremder Ziele des Antragstellers soll dabei der Annahme der „Verschlep-
pungsabsicht“ nicht entgegenstehen.

Aus der folgenden Übersicht ist der Wortlaut der Absätze vor und nach den
Reformen 2017 und 2019 zu ersehen; die drei relevanten Änderungen sind jeweils
hervorgehoben:

8 Vgl. so m.w.N. Habetha/Trüg, GA 2009, 406, 409; fast wortgleich Becker, NStZ 2003,
415, 415; ähnlich bereits BGH, NJW 1960, 2156, 2157, teils auch „ernsthaftes“ Verlangen,
vgl. m.w.N. etwa Scheider, FS Eisenberg, S. 609, 611.
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